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§ 14 K-ChG Beratung für Menschen
mit Behinderung
 K-ChG - Kärntner Chancengleichheitsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 12.01.2023

(1) Menschen mit Behinderung darf zur Gewährleistung der gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

und um ihnen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen persönliche Hilfe durch Beratung angeboten werden. Das

Angebot umfasst insbesondere die Beratung

a) über die notwendigen und geeigneten Maßnahmen, die zur Verhinderung, Milderung oder Beseitigung drohender

oder bereits vorhandener Beeinträchtigungen oder deren Folgen zur Verfügung stehen;

b) zur Bewältigung aller Lebenslagen.

(2) Angehörigen von Menschen mit Behinderung darf, insbesondere wenn sie selbst die Betreuung übernehmen,

Beratung zur besseren Bewältigung ihrer Situation angeboten werden.
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